
Einwohnergemeinde Bolligen - Öffentliche Planauflage Überbauungsordnung „Lindenmatt West“

Der Gemeinderat Bolligen bringt gestützt auf Art. 60 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 die

Überbauungsordnung „Lindenmatt West“ zur öffentlichen Auflage.

Die Unterlagen können während 30 Tagen, vom 18.11.2020 bis am 18.12.2020 in der

Bauverwaltung Bolligen, Hühnerbühlstrasse 3, 3065 Bolligen eingesehen werden.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind innerhalb der Auflagefrist bis spätestens

Freitag, den 18. Dezember 2020, schriftlich und begründet an die Bauverwaltung Bolligen,

Hühnerbühlstrasse 3, 3065 Bolligen, zu richten.

Bolligen, 18. November 2020

Der Gemeinderat von Bolligen

Die Unterlagen des Auflagedossiers finden Sie hier.

zurück zur Übersicht
http://www.bolligen.ch/de/news/meldungen/archiv/1625529703_Planauflage-UeO-Lindenmatt-West-ab-Mittwoch-18.11.2020.php


